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Rechtswirksamkeit des Abschlusses von Arbeitsverträgen
Dr. HANS NEUMANN,
Richter am Obersten Gericht

Die Rechtsprechung der gesellschaftlichen und staatlichen 
Gerichte in Arbeitsrechtssachen trägt mit dazu bei, daß 
die Werktätigen ihr Recht auf freiwillige und bewußte 
Teilnahme am gesellschaftlichen Arbeitsprozeß entspre
chend den gesellschaftlichen Erfordernissen und ihrer per
sönlichen Qualifikation wahrnehmen können. Wenn auch 
Streitfälle, in denen Werktätige die gerichtliche Feststel
lung begehren, daß zwischen ihnen und dem verklagten 
Betrieb ein Arbeitsvertrag wirksam abgeschlossen worden 
sei, in den gerichtlichen Verfahren eine untergeordnete 
Rolle spielen, so beweist doch allein die Tatsache, daß es 
angesichts der klaren und überschaubaren Regelungen der 
§§ 38 ff. AGB überhaupt zu solchen Konflikten kommt, daß 
in den zwischen Betrieben und Werktätigen geführten 
Verhandlungen über den Abschluß eines Arbeitsvertrags 
mitunter die dafür maßgeblichen AGB-Bestimmungen nicht 
gewissenhaft beachtet werden. Das mag in Einzelfällen 
auch darauf zurückzuführen sein, daß der Werktätige ent
gegen der ihm eindeutig aufgezeigten Sach- und Rechtslage 
durch den in Aussicht genommenen Beschäftigungsbetrieb 
unüberlegt sein bisheriges Arbeitsrechtsverhältnis aufge
löst hat, und nunmehr an der Fortsetzung seines Rechts auf 
Arbeit im'neuen Betrieb interessiert ist.

In der Regel äußern sich jedoch in solchen Streitfällen — 
das lehren die Erfahrungen der Gerichte — unklare Vor
stellungen und Mißverständnisse darüber, unter welchen 
Voraussetzungen und von welchem Zeitpunkt an vom 
rechtswirksamen Abschluß eines Arbeitsvertrags auszuge
hen ist. Daß Werktätige aber subjektiv von der irrtümli
chen Annahme ausgehen, mit dem künftigen Betrieb be
reits arbeitsrechtliche Beziehungen durch Abschluß eines 
Arbeitsvertrags begründet zu haben, obwohl das objektiv 
nicht der Fall ist, hängt nicht selten damit zusammen, daß 
die Leiter der Betriebe die Werktätigen nicht eingehend 
genug über den Stand der Vertragsverhandlungen auf klä
ren bzw. selbst die bei Abschluß eines Arbeitsvertrags zu 
berücksichtigenden AGB-Bestimmungen fehlerhaft inter
pretieren. Um den daraus resultierenden, der effektiven
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Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens abträg
lichen und das Recht jedes Bürgers auf Arbeit beeinträch
tigenden Folgen zu begegnen, sollten deshalb bei Abschluß 
eines Arbeitsvertrags die folgenden Gesichtspunkte noch 
stärker beachtet und bei Streitfällen hierüber konsequent 
berücksichtigt werden.

Gesetzliche Voraussetzungen für das Zustandekommen 
eines Arbeitsvertrags * 1

Mit den Regelungen des AGB über die Begründung von 
Arbeitsrechtsverhältnissen durch Arbeitsvertrag (§§ 38 ff.) 
wurde das Grundrecht der Bürger auf Arbeit weiter aus
gestaltet. Beschränkten sich im Gesetzbuch der Arbeit 
(GBA) die Aussagen zum Arbeitsvertrag — ohne dafür nä
here Kriterien zu benennen — lediglich auf die Bestimmun
gen des § 20, so führt nunmehr das AGB sehr detailliert 
aus, unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitsvertrag 
zustande kommt, worauf er sich inhaltlich beziehen muß, 
welche Formerfordernisse hierbei einzuhalten sind, in wel
chem Verhältnis Form und Inhalt des Arbeitsvertrags zu
einander stehen, wie rechtsbegründende Tatsachen von in
formatorischen Angaben abzugrenzen sind und was im 
einzelnen vor Abschluß des Arbeitsvertrags zu beachten ist. 
In Zusammenfassung dieser Regelungen ergibt sich daraus 
folgendes:

1. Der Arbeitsvertrag ist gemäß § 41 AGB das Ergeb
nis der übereinstimmenden Willenserklärungen des Werk
tätigen und des Betriebes über den in § 40 AGB geforderten 
notwendigen Vertragsinhalt (Arbeitsaufgabe, Arbeitsort, 
Tag der Arbeitsaufnahme) sowie ggf. weiterer der freien 
Disposition der Vertragspartner unterliegender Vereinba
rungen (z. B. hinsichtlich der Verlängerung der Kündi
gungsfristen gemäß § 55 AGB). Fragen der Entlohnung, 
des Urlaubs oder die im Betrieb bestehende Arbeitszeit
regelung unterliegen hingegen nicht der Vereinbarung, so
weit nicht ausnahmsweise mit den Werktätigen eine indi
viduelle Arbeitszeitregelung getroffen wird.
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